
Seit dem 1. Jänner 2016 müssen 
laut dem Bundes-Behinderten-

gleichstellungsgesetz Güter und Dienstleis-
tungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen, diskriminierungsfrei und ohne Barrie-
ren angeboten werden. 
Das betrifft alle öffentlichen Verbraucherge-
schäfte wie z.B. Supermärkte, Urlaubsreisen, 
Freizeiteinrichtungen, öffentliche Verkehrsmit-
tel oder Restaurants oder Gasthäuser.

Infos zur Evaluierung  
Ihres Betriebes auf Barrierefreiheit

Warum soll Ihr Betrieb  
barrierefrei sein?

Ein ebenerdiger Eingang,  
eine Rampe oder ein Aufzug als 
Alternative zur Treppe erleichtern 
nicht nur Rollstuhlfahrer*innen den 
Zugang zu einer Unterkunft. Sie 
bieten auch Gästen mit schweren 
Koffern oder Lieferdiensten eine 
erhebliche Erleichterung.

Das ist nur ein Beispiel von vielen, das 
zeigt, dass Barrierefreiheit nicht nur ein 
netter Zusatz für manche, sondern ein 
Vorteil für alle ist. 

Durch einen barrierefreien Betrieb wird 
nicht nur der Umsetzung von Gesetzen 
(UN-Konvention und Barrierefreiheits-
gesetz) Folge geleistet, sondern auch die 
Kunden- und Gastfreundlichkeit sowie 
der ganzheitliche Servicegedanke eines 
Betriebes wird dadurch sichtbar und fühl-
bar.

Außerdem stärkt Barrierefreiheit das  
Marketing Ihres Betriebes.  
Bieten Sie einen besonderen Service,  
fühlen sich die Gäste wohl, kommen wieder 
und empfehlen Sie weiter.

Mit den Analysen durch ausgebildete Ex-
pertinnen und Experten sowie der um-
fangreichen Datenbank „Bereit für Bar-
rierefreiheit“ erhalten Sie umfassende 
Informationen wie barrierefrei Ihr Betrieb 
ist und was Sie noch umsetzen können.

Info

Gemeinsam mit dem Land 
Steiermark wollen wir Sie auf 
dem Weg zu einem barrierefreien, 
inklusiven Ort unterstützen.

Das Land Steiermark fördert dabei  
zwei Drittel einer Evaluierung.



Ablauf der Evaluierung –  
Ihr Mehrwert auf einen Blick
•	 Vor-Ort-Check Ihres Betriebes  

Persönliche Besichtigung und Erfassung al-
ler relevanten Kriterien, dokumentiert in der 
Datenbank „Bereit für Barrierefreiheit“

•	 Objektive Analyse nach anerkannten Stan-
dards  
Bewertung auf Basis relevanter Ö- und EU 
Normen, ergänzt durch Expertise von Inter-
essensvertretungen aller Behindertengrup-
pen

•	 Klare Ergebnisse & konkrete Empfehlungen  
Sie erhalten ein Ergebnisprotokoll mit praxis-
nahen Verbesserungsvorschlägen

•	 Offizielle Sichtbarkeit & Anerkennung  
Veröffentlichung der Ergebnisse auf der 
Website des Landes Steiermark (für 5 Jahre) 
sowie eine Urkunde des Landes Steiermark 
als Zeichen Ihres Engagements.

Kosten
•	 Kosten für 1 Analyse: 1.134€ netto  

(inkl. Fahrtkosten laut amtlichem Kilometergeld sowie Diäten)

•	 Förderung vom Land Steiermark: 737€

•	 Selbstbehalt für Ihren Betrieb: 397€

Für mehr Informationen schreiben Sie 
uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.  
Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt
DIin Katharina Binder

 +43 660 149 79 28

 katharina.binder@capito.eu 

 www.capito.eu/capito-graz

Menschen  
mit Sehbehin- 

derungen

Blinde  
Menschen

Folgende Zielgruppen  
werden dabei berücksichtigt:

Hörbehinderte  
bzw.  

Gehörlose  
Personen

Menschen mit 
Mobilitäts- 

beeinträchti-
gung

Rollstuhl- 
fahrer*innen  

mit Begleitung

Personen mit  
Lebensmittel- 

Allergien

Personen mit  
Allergien gegen 

Staub, Pollen 
oder Tierhaare

Menschen  
mit Lernschwie-

rigkeiten

Rollstuhl- 
fahrer*innen


